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Anlage A 2-7 ROV B212 neu:   
 

Einwände Landwirtschaft 
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Vorbemerkung zum Thema Landwirtschaft 

 
Der Bereich Landwirtschaft wird in mehreren Dokumenten betrachtet.  
Unter anderem sind dies die Dokumente: 

• Grobprüfung im Rahmen des ROV (Mai 2007) zur B 212 neu 

• Erläuterungsbericht zum ROV (Juli 2007) der B 212 neu 

 

Eine übergreifende Betrachtung  für den Bereich Landwirtschaft über den 
gesamten Untersuchungsraum  findet nicht statt.  

 

Gemäß Erläuterungsbericht Seite 14 sind  jedoch hohe Anforderungen zu 
erfüllen: 

 

Aufgrund dieser Vorgehensweise (isolierte Betrachtung des Sachverhaltes 
in mehreren, nicht aufeinander abgestimmten Untersuchungen) kommt es 
dann zu einer unsachgemäßen Beurteilung.  

Die nachfolgende Ausführung soll die Problematik dieser Vorgehensweise 
verdeutlichen. 

Als Endresultat dieser fehlerhaften Vorgehensweise  wird dann die 
optimierte AEP-Variante  als beste Variante für die Landwirtschaft 
ermittelt.  
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1.1.1 Sachdarstellung auf der Seite 15 im Erläuterungsbericht ( siehe 

Nr. 3.3.2; Landwirtschaft) 
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1.1.2 Sachdarstellung auf der Seite  23 der Grobprü fung 

 

 
 
Kommentar 
 
In der Grobprüfung wurde abweichend von dem für das ROV festgelegte UVS-
Untersuchungsgebiet der Betrachtungsraum zusätzlich eingegrenzt. Für diesen 
Betrachtungsraum sind die n- und d- Varianten für die Landwirtschaft optimal. 
Diese Varianten werden jedoch aufgrund der fehlerhaften Grobprüfung vorzeitig 
aus dem weiteren Verfahren ausgeschlossen und es werden nur noch die für die 
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Landwirtschaft deutlich ungünstigeren s-Varianten weiter verfolgt.  Von einer 
Optimierung für die Landwirtschaft in dem Betrachtungsraum der Grobprüfung 
kann demnach überhaupt nicht die Rede sein.  
Hinweis: Die Betroffenheit bei den w-Varianten beträgt  117 ha bzw. 131 ha . 
Hierbei handelt es sich um Bremer Betriebe.   
 
 
 
 
 
1.1.3 Sachdarstellung auf der Seite 28 des Erläuter ungsberichtes 

(Linienführung Variante 3 „AEP- Trasse“) 

 

 
 
Kommentar 
 
Die Annahme einer Bewirtschaftungsgrenze „Hörsper Ollen“ ist eindeutig 
falsch und entbehrt jeder Grundlage!  
 
In den Anhängen befinden sich die Stellungnahmen der betroffenen 
Landwirte!!  
 
Auf der beiliegenden Karte (Unterlage 1.4  der Straßenbauverwaltung vom 
27.07.2007) sind die entsprechenden Flurstücke farbig markiert! 
 
Aufgrund vorhandener Querungen werden große landwirtschaftliche 
Flächen auch  nördlich der „Hörsper Ollen“ von Landwirten aus dem 
Bereich Ganderkesee/ Schönemoor und Delmenhorst bewirtschaftet. 
 
Eine Bewirtschaftungsgrenze durch die „Hörsper Ollen“ liegt nicht vor!! 
 
Durch die AEP-Trasse bzw. durch die AEP-opt. Trasse  werden diese 
Bewirtschafter von ihren landwirtschaftlichen Flächen mit einer Größe von 
mind. 160 Hektar im Bereich Horster Feld und in der Sannauer Helmer 
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abgeschnitten bzw. die Flächen werden zerschnitten (Nachweis siehe 
beiliegende Aufstellung). 
 
Die Interessengemeinschaft B212-freies Deich-und Sandhausen weist an dieser 
Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die beiliegende Aufstellung (farbig 
markierte Flurstücke) noch unvollständig ist. Im weiteren Verlauf der AEP-
Trassen werden noch weitere Flurstücke von Delmenhorster Landwirten 
(Stürken, Plate; Buscher, Rowehl) zerschnitten bzw. abgetrennt mit den 
bekannten schwerwiegenden Auswirkungen (erschwerte Nutzung von 
Restflächen, lange Umwege,…). Eine Vervollständigung dieser Unterlagen  
kann von der Interessengemeinschaft B212-freies Deich- und Sandhausen 
aufgrund begrenzter Kapazitäten derzeit nicht geleistet werden. 
 
Aber auch die bereits bekannten negativen Auswirkungen übertreffen 
flächenmäßig und auch von der Anzahl der Betriebe her bei weitem die 
Betroffenheit der Landwirtschaft bei den w-Varianten auf Bremer Gebiet (117 
ha bzw. 131 ha; siehe Auszug Grobprüfung) und stehen mit einer Gesamtfläche 
von mind. 160 erfassten Hektar auch im krassen Widerspruch  zu den 
Bewertungen in den Tabellen 13/14/15/16/18/19 des Erläuterungsberichtes: 
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Es wird deutlich, dass die angegebene Anzahl der Betriebe und die angegebenen 
Flächenbeanspruchungen  bei den AEP-Varianten im krassen Widerspruch zu 
den tatsächlich vorhandenen Betroffenheiten stehen.  
 
Auf die beiliegenden Stellungnahmen  wird nochmals mit Nachdruck 
hingewiesen. Eine Neubewertung über den gesamten Untersuchungsraum ist 
dringend erforderlich!!  
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1.1.4 Sachdarstellung auf der Seite 42 im Erläuterungsbericht ( siehe 

Nr. 5.3.2; landwirtschaftliche Bewertung) 

 

 
Nach den vorliegenden Erkenntnissen ist es unzulässig, nur ortsansässige 
Betriebe besonders zu berücksichtigen und die Herkunft der Bewirtschafter  
außer Acht zu lassen. Auch hier sind durch den Bau der B212neu hohe 
Betroffenheiten bis zur Gefährdung des Betriebes vorhanden und bleiben bei 
dem jetzigen Bewertungsverfahren unberücksichtigt. Diese Betrachtungsweise 
führt insbesondere bei den Landwirten aus dem Bereichen Ganderkesee/ 
Schönemoor und Delmenhorst zu einer unangemessenen Benachteiligung 
 
Warum die Betriebe aus Ganderkesee/ Schönenmoor und Delmenhorst bei der 
Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung und der Festlegung der AEP-opt. 
Trasse offensichtlich in großem Umfang unberücksichtigt geblieben sind, kann 
aus sachlichen Gründen derzeit jedenfalls nicht nachvollzogen werden. 
 
Deutlich wird jedoch, dass aufgrund isolierter Betrachtungsräume 
(Grobprüfung) und falschen Annahmen (Bewirtschaftungsgrenze „Hörsper 
Ollen“; Ausschluss von Bewirtschaftern aufgrund der Herkunft) die 
Interessen der Landwirtschaft aus den Bereichen Wesermarsch und 
Bremen vorrangig berücksichtigt wurden. Eine übergreifende Betrachtung  
für den Bereich Landwirtschaft über den gesamten Untersuchungsraum  
hat nicht stattgefunden. Von einer optimierten Trasse für die 
Landwirtschaft kann keine Rede sein. Das Verfahren ist daher zu 
wiederholen. 


